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Rechtssatz

Die dingliche Wirkung eines Bescheides besagt, dass die durch ihn begründeten Rechte und PAichten an der Sache

haften und durch einen Wechsel in der Person des Eigentümers nicht berührt werden und der Einzel- oder

Gesamtrechtsnachfolger auch in die Parteistellung des Rechtsvorgängers an dessen Stelle eintritt und sich alle

Verfahrenshandlungen und -unterlassungen seines Rechtsvorgängers zurechnen lassen muss. Das Gleiche gilt, wenn

auf den Inhaber des Rechtes abzustellen ist, sodass der aktuelle Inhaber zur Fortsetzung eines diesbezüglichen

Verfahrens legitimiert ist. Der infolge Übernahme des Geschäftslokals bewirkte Wechsel in der Parteistellung führt

dazu, dass das VwG sein Erkenntnis über die Beschwerde gegen die Schließung des in Rede stehenden Lokals an die

neue Inhaberin der Betriebsstätte richten durfte.
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